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	Niedersächsischer Fußballverband e.V.
JSG Delmenhorst und Oldenburg –Land 
SG DO - Juniorenausschuss
	


Ausschreibung für den Hallenpunktspielbetrieb der Saison 08/09
In den Monaten November 2008 bis März 2009 werden Hallenpunktspiele durchgeführt. Gespielt wird in sämtlichen zur Verfügung gestellten Sporthallen der beteiligten NFV Kreise.
1.Spielberechtigung:
Vereine dürfen nur Spieler einsetzen, die eine ordnungsgemäße Spielberechtigung des NFV besitzen und nicht gesperrt sind. Ausgenommen sind Spieler der G-; F- und E-Junioren, welche sich dem Fußballsport zuwenden möchten. Sie dürfen bis zu 3 mal ohne Spielgenehmigung eingesetzt werden. Nach Ablauf eines Spieltages sind die eingesetzten Spieler für die Mannschaft fest, in der sie gespielt haben. Ein Spieler der in einer höheren Mannschaft festgeworden ist, erlangt die Spielberechtigung für die untere Mannschaft erst wieder, wenn er einen kompletten Spieltag der höheren Mannschaft ausgesetzt hat. Dieses gilt auch dann, wenn die untere Mannschaft in der unteren Staffel spielt. Kann ein Spielpass nicht vorgelegt werden, so haben der Spieler und der Mannschaftsbetreuer durch ihre Unterschrift auf dem Spielbericht, die Spielerlaubnis zu bestätigen. Kopien von fehlenden Spielerpässen sind zum Nachweis der Spielerlaubnis innerhalb von 3 Tagen dem Staffelleiter vorzulegen. Nichtvorlage wird mit einer Ordnungsstrafe laut Ausschreibung belegt.
2.Spieler:
In den Spielklassen der G-, F- und E- Junioren können bis zu 5 Spieler, bei den D-u. C- Junioren bis zu 4 Spieler beliebig oft bei ruhendem Spiel eingewechselt werden. Hat eine Mannschaft mehr als die zulässige Anzahl Spieler auf dem Spielfeld, ist das Spiel zu unterbrechen, Für die Dauer von 2 Minuten muss diese Mannschaft mit einem Spieler weniger als zulässig spielen. Der Spielführer oder Betreuer kann den Spieler bestimmen, der die Strafzeit zu verbüßen hat. Das Spiel wird mit indirektem Freistoß  für den Gegner, von dem Punkt der Unterbrechung, fortgesetzt.  Mannschaften, die ohne Wertung spielen, dürfen nur 2 Spieler der nächst höheren Altersklasse im Spiel einsetzen.
3.Spielzeit und Mannschaftsstärke: 
G-, F- und E- Junioren: 6 Spieler plus 5 Auswechselspieler, D-, C- Junioren: 5 Spieler plus 4 Auswechselspieler. Die Spielzeiten werden in den Spielplänen bekannt gegeben. Sämtliche Spiele werden ohne Halbzeitpause und Seitenwechsel durchgeführt.
4.Spielkleidung: 
Wie üblich, Turnschuhe ohne Noppen, mit heller nicht färbender Sohle. Dieses ist auch für Trainer/ Betreuer zwingend vorgeschrieben. Das Spielen ohne Schuhe ist nicht zulässig.
5. Spielleitung: 
Die auf den Spielplänen aufgeführten Vereine haben, wenn möglich, geprüfte Schiedsrichter zu stellen. Der Verein, der gemäß Spielplan Schiedsrichter stellt, trägt für seine Schiedsrichter die Kosten
6.Spielbestimmungen: 
Alle Hallenspiele sind grundsätzlich mit Hallenfußbällen ( keine Filzbälle ) zu spielen. Es wird auf Handballtore gespielt. Es wird ohne Abseits gespielt. Beim Anstoß und bei Spielfortsetzung, sowie bei Frei- und Eckstößen müssen alle gegnerischen Spieler mindestens 3 Meter vom Ball entfernt sein. Hat der Ball die Torauslinie überrollt, nachdem er zuletzt von einem gegnerischem Spieler berührt worden ist, darf nur der Torwart durch Werfen, Rollen oder durch Abstoß den Ball wieder ins Spiel bringen. Der Ball ist erst wieder im Spiel, wenn er den Straf- bzw. den Torraum verlassen hat. Diesen darf kein Gegenspieler betreten. Erfolgt der Abwurf oder Abstoß, Abschlag über die eigene Spielhälfte hinaus, ohne dass der Ball von einem Spieler oder dem Boden, Seitenwand berührt wurde, gibt es einen indirekten Freistoß für die gegnerische Mannschaft von der Mittellinie aus. Während des Spiels, also aus dem Spiel heraus, darf der Torwart den Ball über die Mittellinie spielen. Verlässt der Torwart den Strafraum, wird er zum Feldspieler. Alle Freistöße sind indirekt auszuführen. Eckstösse für die angreifende Mannschaft gibt es, wenn die verteidigende Mannschaft einschließlich des Torwartes den Ball berührt hat. Aus der eigenen Hälfte kann ein Tor direkt erzielt werden. Ein Eckstoß kann zum direkten Tor führen. Ein Strafstoß wird von der 7 Meterlinie ausgeführt. Je nach Beschaffenheit der Sporthalle, wird mit oder ohne Bande gespielt. Die Hallenaufsicht entscheidet darüber und informiert die Schiedsrichter und Mannschaften. Ist eine Seitenlinie vorhanden, wird der Ball nach Überschreiten dieser Linie durch Einrollen wieder ins Spiel gebracht.
Der Ball darf nicht an die Hallendecke oder die daran befestigten Geräte gespielt werden. Geschieht dieses, wird auf Freistoß für die gegnerische Mannschaft entschieden. 
Springt der Ball nach einem Abschlag, Einwurf oder Torschuss von der Decke ins Tor, zählt dieser Treffer nicht. Spielfortsetzung mit Ab- oder Eckstoß. Nachdem der Ball im Toraus war, bringt der Torwart den Ball wieder ins Spiel. Verlässt der Ball dabei nach einem Abstoß oder Abschlag oder Abwurf durch den Torwart nicht den Strafraum ( sechs Meter Linie Handballfeld ) wird der Abschlag, Abstoß, Abwurf wiederholt. 
Für unsportliches Verhalten und gefährlichem Spiel kann ein Feldverweis auf Zeit (2 Minuten) ohne und mit Verwarnung ausgesprochen werden. Bei einem weiteren strafbaren Regelverstoß dieses Spielers im selben Spiel ist er des Feldes zu verweisen. Spieler, die auf Zeit oder Dauer vom Spielfeld verwiesen werden, dürfen nicht ersetzt werden. Bei einem Feldverweis( z.B. nach grober Regelwidrigkeit) scheidet der Spieler aus den weiteren Hallenspielen dieses Spieltages aus und ist dem zuständigen Staffelleiter zu melden. Wird durch Zeitstrafen die Zahl der Spieler einer Mannschaft auf weniger  als 2 Feldspieler verringert, so sind weitere Zeitstrafen so lange auszusetzen, bis sich die Mannschaft wieder auffüllen darf. Eine Mannschaft die eine oder mehrere Zeitstrafen (Feldverweise auf Zeit) hinnehmen musste, kann wieder auf die zulässige Anzahl Spieler ergänzt werden, wenn die gegnerische Mannschaft ein Tor erzielt hat. Der, durch die Verbüßung seiner Zeitstrafe wartende Spieler, darf solange nicht am Spielbetrieb teilnehmen, wie er durch einen anderen Spieler ersetzt werden kann. Die Mannschaften haben sofort nach Abpfiff das Spielfeld zu verlassen. Die zuerst im Spielplan genannte Mannschaft hat Anstoß und Seitenwahl. Beide Mannschaften treten in ihrer Spielformation an. Mannschaften, die laut Spielplan beim Anpfiff nicht auf dem Spielfeld sind, haben das betreffende Spiel verloren. Bei Spielwertungen der Instanz wird mit 2:0 Toren und 3 Punkten für den Gegner gewertet. Hallenspieltage und Spiele können grundsätzlich nicht verlegt werden. Ausgenommen, wenn die Halle durch höhere Gewalt nicht zur Verfügung steht. Die Rückpassregel ist analog wie auf der Ausschreibung Feld anzuwenden.
Jede Mannschaft hat pro Spieltag einen Spielberichtsbogen auszufüllen und mit den Pässen der Hallenaufsicht zu übergeben. Die Passkontrolle wird von der Hallenaufsicht vorgenommen. Die Mitglieder des Jugendausschusses sind zu Kontrollen berechtigt. Für die Hallenaufsicht und der Gestellung der Schiedsrichter sind die im Spielplan genannten Vereine verantwortlich. Die Hallenaufsicht ist für die Öffnung der Halle verantwortlich und stellt 2 Hallenfußballe. Weitere evt. Kosten, wie z.B. Hallenkosten etc., werden auf die Vereine umgelegt.
Die Hallenaufsicht ist für das korrekte bzw. vollständige Ausfüllen der Spielberichtsbogen sowie deren Anlagen verantwortlich. Das gleiche gilt für die Meldung an den Meldekopf  nach Ende  der Hallenpunktspieltages der jeweiligen Staffeln und das Versenden der Spielberichtsbogen innerhalb von 3 Tagen an die jeweiligen Staffelleiter. Diese sind namentlich auf den Spielplänen vermerkt.
Anhang zur Ausschreibung

Verzeichnis (Auszug) der festgesetzten Gebühren und Verwaltungsstrafen gem. § 21 Jugendordnung:

1.
Spielen ohne Vorlage des Spielerpasses




             EURO    2,00

    
im Wiederholungsfalle






             EURO    3,00

2.
Fehlende Unterschrift des Betreuers auf dem Spielbericht
                          EURO
  3,00

3.
Nichtantreten einer 11er Mannschaft
1. mal




EURO
25,00







2. mal




EURO
50,00



Nichtantreten einer 7er Mannschaft
t.            1 .mal                

EURO
25,00







              2. mal


             EURO
50,00

4.
Zurückziehen einer Mannschaft v. Spielbetrieb in der laufenden Serie
             EURO
50,00

5.
Nichtvorlage des Spielerpasses innerhalb von 3 Tagen


             EURO
  3,00

6.
Nichteinhaltung eines Termins oder Nichtabgabe einer verlangten Meldung
EURO
25,00

7.
Verspätete oder Nichtmeldung des Spielergebnisses in das DFBnet

EURO
15,00

8.
Eigenmächtige Spielverlegung v. Pflichtspielen ohne Zustimmung der                EURO  25,00

9.
Nichteinhaltung eines Termins oder Nichtabgabe einer verlangten Meldung   
EURO
25.00

10.
Verwaltungskosten für genehmigte Spielverlegung


             EURO
15,00

11.
Verspätete oder Nichteinsendung des Spielberichtes


             EURO
15,00

12.
Verwaltungskosten bei Spielwertungen und Straffestsetzungen                             EURO
  5,00

13.
Nicht ordnungsgemäß ausgefüllter Spielbericht




EURO
15,00

14.
Verwaltungskosten für Platzverweis einschließlich Bearbeitung


EURO
10,00

Weitere Strafbemessungen ergeben sich gemäß Satzung und Ordnung des NFV

Verhaltensregeln 
Die Betreuer sind für das einwandfreie Verhalten ihrer Mannschaften in und außerhalb der Hallen verantwortlich. Die Hallenordnungen und Ausschreibungen sind in den Hallen zwingend zu befolgen, des Weiteren ist folgendes zu beachten:
1. den Anordnungen der Hausmeister oder der Hallenaufsicht ist sofort Folge zu leisten,
2. in den Hallen, so wie auf den gesamten Schulgeländen oder Kabinen darf nicht geraucht werden,
3. alkoholische Getränke dürfen nicht mitgebracht, sowie getrunken werden,
4. Getränkedosen und Abfälle sind in die vorhandenen Abfallbehälter zu werfen,
5. die Kabinen sind sauber zu verlassen,
6. mutwillige Beschädigungen werden unnachgiebig geahndet,
7. festgestellte Beschädigungen sind unverzüglich dem Hausmeister bzw. der Hallenaufsicht zu    melden.
Wer gegen diese Anordnungen verstößt, wird aus der Halle verwiesen. Eine Umwertung der Spiele u. Bestrafung der verursachenden Mannschaft ist die Folge. Ein weiterer Ausschluss der Mannschaft in dieser und in der nächsten Saison ist außerdem beschlossen.
Vereine, die nicht die geforderte Hallenaufsicht und die Schiedsrichter stellen, werden mit einer Ordnungsstrafe von Euro 25,00 pro Spieltag für jeden fehlenden Sportkameraden belegt, ebenso wenn eine Mannschaft nicht zu ihren Spielen antritt.
Für Spieler die auf Bezirkebene spielen, ist bei entsprechenden Vergehen, das Bezirkssportgericht zuständig.
Soweit in dieser Hallenordnung nichts anderes bestimmt ist, gelten im übrigen, ggf. sinngemäß die sonstigen Ordnungen des NFV und DFB sowie die Ausschreibung der Feldspiele.
Einsprüche gegen diese Ausschreibung sind möglich und schriftlich an Jochen Reil, Kreis OL-Land zu richten.
Mit sportlichem Gruß                                                                            Delmenhorst, 11.11.2008
gez. Jochen Reil







gez. Erich Meenkeni
Kreis Oldenburg Land                                                                                  Kreis Delmenhorst          



























